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Vorwort zur Jugendversammlung (JuV) am 1. März 2020 und 
  zur Jahreshauptversammlung (JHV) am 24. Mai 2020 
   
Liebe Mitglieder des Blau-Weiss Berlin, 
 
Einladungen zur diesjährigen Jugendversammlung des Vereins sowie der Jahreshaupt-
versammlung unseres Vereins sind auf der Vereinshomepage zugänglich.  
 
Berichte des Vorstands werden wieder auf der Homepage unseres Vereins rechtzeitig vor 
Beginn der Jahreshauptversammlung veröffentlicht. Auch werden der Eingang und das 
Thema von rechtzeitig eingegangenen Anträgen von Mitgliedern so veröffentlicht; die 
Antragstexte selbst können dann im Vereinsheim eingesehen werden. 
 
Den von den Kassenprüfern unterzeichneten Jahresabschluss sowie die Finanzplanung des 
laufenden Jahres veröffentlichen wir nicht im Internet, sie werden aber bei den Versamm-
lungen zur Einsichtnahme vorliegen. 
 
Nun noch einige formale Hinweise zur Teilnahme- und Wahlberechtigung sowie zum Ablauf 
der Versammlungen: 
 
Grundsätzlich sind unsere Versammlungen für alle Clubmitglieder offen. Es wäre wün-
schenswert, wenn auch Mitglieder aus den Kinder- und Jugendtanzgruppen – hier natürlich 
auch die Erziehungsberechtigten als gesetzliche Vertreter – zur Jahreshauptversammlung 
kämen. Ein Stimmrecht auf der Hauptversammlung besteht zwar für Mitglieder erst ab der 
Vollendung des 18. Lebensjahres, aber ein Rederecht hat jedes Mitglied! 
 
Bzgl. Wahlrecht gilt gemäß Satzung bzw. Jugendordnung: 
 

• Aktive Mitglieder, die am 02.03.1998 oder später geboren sind, gelten in unserem 
Club in Anlehnung an die Jugendordnung des DTV am Tag der Jugendversammlung 
als Jugendliche und nehmen an der Jugendversammlung persönlich oder durch ihre 
Eltern als stimmberechtigte Mitglieder teil. Gemäß unserer Jugendordnung haben 
Mitglieder, die das 7. Lebensjahr vollendet haben, eine Stimme, die nicht übertragen 
werden kann. Bei jüngeren Mitgliedern kann das Stimmrecht durch einen Elternteil 
ausgeübt werden. 
 
 
 
 



 
 

• Aktive Mitglieder, die am 24.05.2002 oder früher geboren sind, gelten in unserem 
Club am Tag der Jahreshauptversammlung als ordentliche Mitglieder und nehmen 
an der Hauptversammlung als stimmberechtigte Mitglieder teil. 
 

• Aktive Mitglieder, die zwischen dem 02.03.1998 und dem 24.05.2002 geboren sind, 
können aus diesen Gründen an beiden Versammlungen als stimmberechtigte 
Mitglieder teilnehmen. 
 

• Passive Mitglieder haben kein Stimmrecht. Sie sind jedoch in der für sie maß-
gebenden Versammlung wählbar. 
 

• Eine Übertragung von Stimmrechten oder die Erteilung von Weisungen bei Ab-
stimmungen ist in keinem Fall möglich. 
 

• Mitglieder, die nicht an einer der Versammlungen teilnehmen können, haben die 
Möglichkeit, sich formlos schriftlich für ein zur Wahl stehendes Amt zu bewerben. 
Diese Bewerbung muss vor der entsprechenden Wahl beim Wahlvorstand vorliegen 
und sie muss folgende Angaben enthalten: 

1. den Namen des Bewerbers 
2. das Amt, um welches sich beworben wird 
3. die Erklärung, dass im Fall der erfolgreichen Wahl diese auch ange-

nommen wird 
4. Datum und persönliche handschriftliche Unterschrift des Bewerbers  

 
In diesem Jahr erfolgt turnusmäßig nur die Wahl des Ehrenrates. 
 
In hoffnungsvoller Erwartung auf eine konstruktive Jahreshauptversammlung verbleibe ich 
 
 
 
 
 
für den Vorstand 
Dr. Marcus Nenninger 
Vorsitzender 


